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§ 1 Versicherte Sachen und Personen 
 
 1. Versichert ist das gesamte Reisegepäck des Versicherungsnehmers, seiner mitreisenden Familien-

angehörigen sowie seines namentlich im Versicherungsschein aufgeführten Lebensgefährten und 
dessen Kinder, soweit diese Personen mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft le-
ben. 

 
Für Reisen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen gem. 
Satz 1 getrennt oder allein unternehmen, besteht Versicherungsschutz nur, wenn dies besonders 
vereinbart ist. 

 
2. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reisebedarfs, die während einer Reise 

mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung getragen oder durch ein übliches Transportmittel beför-
dert werden. Als Reisegepäck gelten auch Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise erwor-
ben werden. Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind 
nur gemäß besonderer Vereinbarung versichert. 

 
Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes der Versicherten aufbewahrt werden (z. B. in 
Zweitwohnungen, Booten, Campingwagen), gelten nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu 
Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenommen werden. 

 
3. Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte jeweils mit Zubehör sind nur versichert, solange 

sie sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden. Außenbordmotoren sind stets ausge-
schlossen. 

 
4. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Video-

systeme jeweils mit Zubehör, sind – unbeschadet der Entschädigungsgrenze in § 4 Nr. 1 – nur versi-
chert, solange sie 

 
a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder 

 
b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden oder 

 
c) einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben sind oder 

 
d) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes, eines Passagierschiffes 

oder in einer bewachten Garderobe befinden; Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall 
jedoch nur, solange sie außerdem in einem verschlossenem Behältnis untergebracht sind, das 
erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst bietet. 

 
Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör sind auch dann versi-
chert, wenn sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einsehbaren Behältnissen einem Beförde-
rungsunternehmen oder einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind. 

 
5. Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente aller Art, Gegens-

tände mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert, Kontaktlinsen, Prothesen jeder Art, sowie 
Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrräder, Hängegleiter und 
Segelsurfgeräte (Falt- und Schlauchboote s. aber Nr. 3). Ausweispapiere (§ 9 Nr. 1 d) sind jedoch ver-
sichert. 

 

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 
 
 Versicherungsschutz besteht 

 
1. wenn versicherte Sachen abhanden kommen, zerstört oder beschädigt werden, während sich das 

Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebes, Gepäck-
trägers oder einer Gepäckaufbewahrung befindet, 

 
2. während der übrigen Reisezeit für die in Nr. 1 genannten Schäden durch 
 

a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut oder Böswilligkeit Dritter (vor-
sätzliche Sachbeschädigung); 

 
b) Verlieren – hierzu zählen nicht liegen, stehen oder hängen lassen bis zur Entschädigungsgrenze 

in § 4 Nr. 2; 
 

c) Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten; 
 

d) bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließlich Regen und Schnee; 
 

e) Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion; 
 

f) höhere Gewalt. 
 
3. wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird (den Bestimmungsort nicht am selben Tag 

wie der Versicherte erreicht). 
 

Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen für Ersatzkäufe bis zu 10 v. H. der Versiche-
rungssumme, höchstens 400 Euro 
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§ 3 Ausschlüsse 
 
1. Ausgeschlossene Gefahren sind die Gefahren 

 
a) des Krieges, Bürgerkrieges, kriegsähnliche Ereignisse oder innere Unruhen; 
 
b) der Kernenergie*), 
 
c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand. 
 

2. Nicht ersatzpflichtige Schäden Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, die 
 
a) verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, 

Abnutzung oder Verschleiß; 
 
b) während des Zeltens oder Campings innerhalb des hierfür benutzten Geländes eintreten, es sei 

denn, dass hierüber eine besondere Vereinbarung besteht. 
 

§ 4 Begrenzt ersatzpflichtige Schäden 
 
 1. Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegenständen aus Edelmetall sowie an Foto-, Filmappara-

ten und tragbaren Videosystemen jeweils mit Zubehör (§ 1 Nr. 4) werden je Versicherungsfall insge-
samt mit höchstens 50v. H. der Versicherungssumme ersetzt. § 5 Nr. l d) und Nr. 2 Satz 2 bleiben un-
berührt. 

 
2. Schäden 
 

a) durch Verlieren (§ 2 Nr. 2 b), 
 

b) an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise erworben wurden, 
 

werden jeweils insgesamt mit bis zu 10 v. H. der Versicherungssumme, maximal mit 400 Euro je Ver-
sicherungsfall ersetzt. 

 

§ 5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und Wassersportfahrzeugen 
 
 1. a) Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigt abgestellten 

Kraftfahrzeugen oder Anhängern besteht nur, soweit sich das Reisegepäck in einem fest um-
schlossenen und durch Verschluss gesicherten Innen- oder Kofferraum befindet. 

 
b) Der Versicherer haftet im Rahmen der Versicherungssumme in voller Höhe nur, wenn nachweis-

lich 
 

aa) der Schaden tagsüber zwischen 06.00 und 22.00 Uhr eingetreten ist oder 
 

bb) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlossenen Garage – Parkhäuser oder 
Tiefgaragen, die zur allgemeinen Benutzung stehen, genügen nicht – abgestellt war oder 

 
cc) der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von nicht länger als zwei Stunden einge-

treten ist. 
 

c) Kann der Versicherungsnehmer keine der unter b) genannten Voraussetzungen nachweisen, ist 
die Entschädigung je Versicherungsfall auf 250 Euro begrenzt. 

 
d) in unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern nicht versichert sind Pelze, 

Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Vi-
deosysteme jeweils mit Zubehör. 

 
2. Im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug besteht Versicherungsschutz gegen Diebstahl, Ein-

bruchdiebstahl sowie Mut- und Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, solange 
sich die Sachen in einem fest umschlossenen und durch Sicherheitsschloss gesicherten Innenraum 
(Kajüte, Backkiste o. ä.) des Wassersportfahrzeuges befinden. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände 
aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör, sind im 
unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug nicht versichert. 

 
3. Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines Versicherten oder einer von ihm beauf-

tragten Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch, z. B. die Bewachung eines zur 
allgemeinen Benutzung offen stehenden Platzes o. ä. 

 
 

§ 5 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung 
 
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige-

pflicht von Gefahrumständen 
 
 
 

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm be-
kannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die 
für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

                                                      
*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge 

verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 
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2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Frist für die Ausübung der Rechte des  

Versicherers 
 
 
 
 
 
4. Rechtsfolgenhinweis 
 
 
 
5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
 
 
 
 
 
 
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 

a) Vertragsänderung 
 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 

bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann der Versicherer vom 

Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt. 

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet. 

 
c) Kündigung 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 

kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

 
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind 

jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die un-
richtige Anzeige kannte. 

 
e) Anfechtung 
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versi-
cherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 
 
Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Ver-
sicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 
 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der An-
wendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis 
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich 
darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur beru-
fen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 
 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt hat. 

 

§ 6 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes, Geltungsbereich 
 
 1. Innerhalb der vereinbarten Laufzeit des Vertrages beginnt der Versicherungsschutz mit dem Zeit-

punkt, an dem zum Zwecke des unverzüglichen Antritts der Reise versicherte Sachen aus der stän-
digen Wohnung des Versicherten entfernt werden, und endet, sobald die versicherten Sachen dort 
wieder eintreffen. Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unverzüglich nach der 
Ankunft vor der ständigen Wohnung entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits mit dieser 
Ankunft. 

2. Bei Versicherungsverträgen von weniger als einjähriger Dauer verlängert sich der Versicherungs-
schutz über die vereinbarte Laufzeit hinaus bis zum Ende der Reise, wenn sich diese aus vom Versi-
cherten nicht zu vertretenden Gründen verzögert und der Versicherte nicht in der Lage ist, eine Ver-
längerung zu beantragen. 

3. Die Versicherung gilt für den vereinbarten Bereich. 

4. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohnorts des Versicherten gelten nicht 
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als Reisen. 

§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme 
 
 1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert des gesamten versicherten Reisegepäcks 

gemäß § 1 entsprechen. Auf der Reise erworbene Geschenke und Reiseandenken bleiben unbe-
rücksichtigt. 

 
2. Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen glei-

cher Art und Güte am ständigen Wohnort des Versicherten anzuschaffen, abzüglich eines dem Zu-
stand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrag (Zeitwert). 

 

§ 8 Prämie, Beginn und Ende der Haftung 
 
1. Beginn des Versicherungsschutzes  
 
 
2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitra-

ges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungs-

verzug 
 
 
 
4. Leistungsfreiheit des Versicherers 
 
 
 
 
 
 
 
5. Folgeprämie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
 
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts – 
unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Ver-
einbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie. 
 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 
 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie ein-
getretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 

 
a)    Fälligkeit 
 

aa) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode 
fällig. 

 
bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der 

Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 
 
b) Schadenersatz bei Verzug 
 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer be-

rechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
 

aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folge-
prämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die 
Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der 
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leis-
tungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

 
bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und 

ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. 

 
cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie 
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

 
d) Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach 

der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versi-
cherers (Nr. 3b) bleibt unberührt. 
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6.  Ratenzahlung 
 
 
 
 
7. Dauer 
 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungs-
terminen als gestundet. Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden so-
fort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät o-
der wenn eine Entschädigung fällig wird. 

 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

 
a) Stillschweigende Verlängerung 
 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 

Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 
b) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder 

jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden. 

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres zugehen. 

 
c) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-

gung bedarf, zum  vorgesehenen Zeitpunkt. 
 

§ 9 Entschädigung, Unterversicherung 
 
 1. Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer 

 
a) für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren Versicherungswert zur Zeit des Scha-

deneintritts; 
 

b) für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Reparaturkosten und gegebenenfalls 
eine bleibende Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert; 

 
c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Materialwert; 

 
d) für die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeugpapieren und 

sonstigen Ausweispapieren die amtlichen Gebühren. 
 
2. Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt. 
 
3. Ist die Versicherungssumme gemäß § 7 bei Eintritt des Versicherungsfalles niedriger als der Versi-

cherungswert (Unterversicherung), so haftet der Versicherer nur nach dem Verhältnis der Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert. 

 

§ 9 a Überversicherung, Doppelversicherung 
 
 1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann so-

wohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Ü-
berversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang 
des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlos-
sen worden wäre. 

 
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch ei-

nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt. 

 
3. im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 78  und 79 VVG. 
 

§ 10 Obliegenheiten 
 
 1. Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat 

 
a) jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen; 

 
b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbesondere Ersatzansprüche ge-

gen Dritte (z. B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesellschaft, Gastwirt) form- und fristgerecht gel-
tend zu machen oder auf andere Weise sicherzustellen und Weisungen des Versicherers zu 
beachten; 

 
c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. Er hat alle Belege, die 

den Entschädigungsanspruch nach Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Be-
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann, und auf Verlangen ein Verzeichnis über 
alle bei Eintritt des Schadens gemäß § 1 versicherten Sachen vorzulegen. 

 
2. Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens (einschließlich Schäden durch 

nicht fristgerechte Auslieferung gem. § 2 Nr. 3) oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, 
müssen diesen unverzüglich gemeldet werden. Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheinigung 
einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das Beförderungsunternehmen unver-
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züglich nach der Entdeckung aufzufordern, den Schaden zu besichtigen und zu bescheinigen. 
Hierbei sind die jeweiligen Reklamationsfristen zu berücksichtigen. 

 
3. Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung) sind 

außerdem unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in 
Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Der Versicherte hat sich dies polizeilich bescheinigen zu 
lassen. Bei Schäden durch Verlieren (§ 2 Nr. 2b) hat der Versicherte Nachforschungen beim Fund-
büro anzustellen. 

 

4. a) Wird eine der Obliegenheiten gemäß Nr. 1 bis 3 verletzt, hat der Versicherungsnehmer kei-
nen Versicherungsschutz, wenn der Versicherer von seinem Recht Gebrauch macht, den Ver-
trag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Verletzung der Obliegenheit fristlos zu kün-
digen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt beste-
hen, wenn die Obliegenheit unverschuldet verletzt wurde. 

 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er 

vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen. 

 
5. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer be-

weist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
 

§ 11 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige  

Herbeiführung des Versicherungsfalles 
 
 
 
 
 
 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des  

Versicherungsfalles 
 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei oder macht er aus Anlass 
des Versicherungsfalls, insbesondere in der Schadenanzeige, vorsätzlich unwahre Angaben, auch 
wenn hierdurch dem Versicherer ein Nachteil nicht entsteht, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei. 

 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Per-
son des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens 
als bewiesen. 

 
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berech-

tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 
 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versi-
cherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeu-
tung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch 
durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugs-
versuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 

§ 12 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 
 
 
 
 
2. Verzinsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hemmung 
 
 
 
4. Aufschiebung der Zahlung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Hö-
he des Anspruchs abgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 

 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zins-
pflicht besteht: 

 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens 

geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 
 
b) Der Zinssatz liegt 1Prozentpunkt(e) unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Ge-

setzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens  
bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

 
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann. 
 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder 

 seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

§ 13 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
 
1. Kündigungsrecht 
 
 
 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsver-
trag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei 
spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 
  
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versiche-
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3. Kündigung durch Versicherer 
 

rer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem spä-
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
 
Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten; seine Kündigung wird in 
keinem Falle vor Beendigung der laufenden Reise wirksam.  

 

§ 14 Gerichtsstand 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versi-
cherungsvermittler 

 
 
 
2.      Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Ge-
richtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 
 

§ 15 Anzeigen; Willenserklärungen 
 
 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-

stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 

§ 16 Anzuwendendes Recht 
 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Klauseln zu den AVBR 92 
 
 

Klausel 1 
Domizil-Schutz 
 
 Abweichend von § 6 Nr. 4 AVBR 92 besteht bei Jahresverträgen auch für die Dauer von Fahrten und 

Aufenthalten mit dem eigenen oder dem Versicherten dienstlich überlassenen Kraftfahrzeug in-
nerhalb des ständigen Wohnorts des Versicherten, solange sich die versicherten Sachen innerhalb 
des Kraftfahrzeugs befinden. § 6 Nr. 1 der AVBR 92 gilt entsprechend. 

 

Klausel 3 
Urlaubsdeckung 
 
 Bei Jahresverträgen erhöht sich die vereinbarte Versicherungssumme für Urlaubsreisen von min-

destens vier Tagen Dauer um eine zu vereinbarende Summe. Eine Anzeige der Urlaubsreisen ist 
nicht erforderlich. Im Versicherungsfall hat der Versicherte auf Verlangen nachzuweisen, dass der 
Schaden auf einer solchen Urlaubsreise eingetreten ist. 

 

Klausel 4 
Camping 
 
 1. Abweichend von § 3 Nr. 2 b) AVBR 92 besteht Versicherungsschutz auch für Schäden, die während 

des Zeltens oder Campings auf einem offiziellen (von Behörden, Vereinen oder privaten Unterneh-
mern eingerichteten) Campingplatz eintreten. 

 
2. Werden Sachen unbeaufsichtigt (§ 5 Nr. 3 AVBR 92) im Zelt oder Wohnwagen zurückgelassen, so 

besteht Versicherungsschutz für Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- oder 
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, wenn 

 
a) bei Zelten: 

 
der Schaden nicht zwischen 22.00 und 6.00 Uhr eingetreten ist. Das Zelt ist mindestens zuzu-
binden oder zuzuknöpfen. 

 
b) bei Wohnwagen: 

 
dieser durch Verschluss ordnungsgemäß gesichert ist. 

 
Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall (§ 1 Nr. 4 AVBR 92) sind im unbeauf-
sichtigten Zelt oder Wohnwagen nicht versichert. 

 
3. Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör, Uhren, optische Geräte, 

Jagdwaffen, Radio- und Fernsehgeräte, jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie 
 

a) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden oder 
 

b) der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur Aufbewahrung übergeben sind oder 
 

c) sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß gesicherten Wohnwagen oder in einem fest 
umschlossenen und durch Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug auf einem offiziellen Cam-
pingplatz befinden. 

 
4. Sofern kein offizieller Campingplatz (Nr. 1) benutzt wird, sind Schäden durch Diebstahl, Einbruch-

diebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschä-
digung) ausgeschlossen. 

 

5. a) Wird eine der Obliegenheiten verletzt, hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungs
 schutz, wenn der Versicherer von seinem Recht Gebrauch macht, den Vertrag innerhalb eines 
 Monats ab Kenntnis von der Verletzung der Obliegenheiten fristlos zu kündigen. Der Versi
 cherer hat kein Kündigungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn die Ob
 liegenheit unverschuldet verletzt wurde. 

 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 

Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber den Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Ver-
trag fristlos kündigen. 

 
c) Das Kündigungsrecht des Versicherers  ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 

beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
 
6. Im Schadenfall hat der Versicherungsnehmer oder Versicherte neben den in § 10 AVBR 92 vorge-

schriebenen Maßnahmen unverzüglich die Leitung des Campingplatzes zu unterrichten und dem 
Versicherer eine schriftliche Bestätigung der Platzleitung über den Schaden vorzulegen. 

 

Klausel 5 
Fahrräder 
 
 1. Abweichend von § 1 Nr. 5 AVBR 92 besteht Versicherungsschutz auch für Fahrräder, solange sie sich 
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nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden. 
 
2. Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, wenn das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls durch ein 

Kabelschloss oder ein Schloss mit vergleichbarem Sicherheitswert, hierzu zählen regelmäßig keine 
Rahmenschlösser, gesichert war. § 2 Nr. 1 AVBR 92 bleibt unberührt.  

 

a) Wird eine der Obliegenheiten verletzt, hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherer von seinem Recht Gebrauch macht, den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Verletzung der Obliegenheiten fristlos zu kündigen. Der Versiche-
rer hat kein Kündigungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn die Oblie-
genheit unverschuldet verletzt wurde. 

 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 

Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber den Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Ver-
trag fristlos kündigen. 

 
c) Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 

beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
 
3. Der Versicherer ersetzt Schäden an mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem 

Gebrauch dienenden Sachen nur, wenn sie zusammen mit dem Fahrrad abhanden gekommen sind; 
 
4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 250 Euro begrenzt, wenn der Diebstahl zwi-

schen 22.00 und 6.00 Uhr verübt wird. 
 
5. Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die 

Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren. 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte diese Bestimmung, so kann er Entschädigung 
nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen kann. 

 

Klausel 6 
Segelsurfgeräte 
 
 1. Abweichend von § 1 Nr. 5 AVBR 92 besteht Versicherungsschutz auch für Segelsurfgeräte, solange 

sie sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden. 
 
2. Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, wenn das Segelsurfgerät zur Zeit des Diebstahls 

durch ein Kabelschloss oder ein Schloss mit vergleichbarem Sicherheitswert gesichert war. § 2 Nr. 1 
AVBR 92 bleibt unberührt. 

 
a) Wird eine der Obliegenheiten verletzt, hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungs-

schutz, wenn der Versicherer von seinem Recht Gebrauch macht, den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Verletzung der Obliegenheiten fristlos zu kündigen. Der Versiche-
rer hat kein Kündigungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn die Oblie-
genheit unverschuldet verletzt wurde. 

 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 

Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber den Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Ver-
trag fristlos kündigen. 

 
c) Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 

beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
 
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 250 Euro begrenzt, wenn der Diebstahl zwi-

schen 22.00 und 6.00 Uhr verübt wird. 
 
4. Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat Unterlagen über den Hersteller, die Bezugsquelle, 

die Marke und die Fabrikationsnummer der versicherten Segelsurfgeräte zu beschaffen und aufzu-
bewahren. 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte diese Bestimmung, so kann er Entschädigung 
nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen kann. 

 

Klausel 13 
Ausschluss von Auto- und Mobiltelefonen 
 
 Abweichend von § 1 Nr. 2 AVBR 92 sind tragbare Autotelefone und Mobiltelefone vom Versicherungs-

schutz ausgeschlossen. 
 

Klausel 14 
Ausschluss von Portable Computer, Handheld- und Palm-size-PCs 
 
 Abweichend von § 1 Nr. 2 AVBR 92 sind Portable Computer (z. B. Laptop), Handheld- und Palm-size-PCs 

vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 
 

 



 

Datenschutzeinwilligungserklärung  

 

  
Datenschutzeinwilligung 1.2008 
 

 

 

 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir  insbesondere zur Einschät-
zung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu 
Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsabwicklung. 

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies 
ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame 
Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer 
allgemeinen personenbezogenen Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, 
wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-
ähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das glei-
che gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortli-
chen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung 
dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und zeitin-
tensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwil-
ligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilli-
gungserklärung eine Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht von 
vorne herein durch die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst 
werden (Vgl. dazu Ziffer II.).  

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt 
unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es 
steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit 
ganz oder teilweise zu widerrufen. 

 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezoge-
nen Daten 

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung 
verwendet werden: 

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur  
  Prüfung der Leistungspflicht; 

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit 
dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungs-
angelegenheiten dient; 

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch der risikorelevanten Daten 
mit dem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung angegeben habe; 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur ARAG 
Gruppe gehörenden Unternehmen (die im Internet unter 
www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden), 
um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsab-
wicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können 
(Beispiele: richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Die-
se Datensammlungen enthalten Daten wie z. B. Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Kundennummer, Versicherungsnummern, Kontonummer, 
Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt 
durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei 
denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. 
Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Aus-
gleich der vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im 
Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rück-
versicherer weiterer Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – eben-
falls entsprechende Daten übermitteln; 

5. durch andere Unternehmen / Personen innerhalb und außerhalb der ARAG 
Gruppe, denen der Versicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung 
überträgt (z.B. Dienstleistungsgesellschaften). Diese Dienstleistungsgesell-
schaften werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
abwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine 
Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht 
verbunden. Die beauftragten Dienstleistungsgesellschaften sind im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau 
sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Um-
gang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-
genheit zu beachten; 

6. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung 
und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis 
durch die Nutzung eines Hinweis- und Informationssystems der Versiche-
rungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis 
dieses Systems kann es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen Aus-
tausch personenbezogener Daten zwischen dem anfragenden und dem 
angefragten Versicherer kommen; eine genaue Funktionsbeschreibung ist 
im Internet auf der Seite des GDV verfügbar und wird Ihnen auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt 

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige      
Finanzdienstleistungen durch: 

a) den Versicherer, andere Unternehmen der ARAG Gruppe und den für 
mich zuständigen Vermittler; 

b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet unter 
www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden); 
soweit aufgrund von Kooperationen mit Gewerkschaften/Vereinen Vor-
teilskonditionen gewährt werden, bin ich damit einverstanden, dass 
der Versicherer zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft 
besteht, mit den Gewerkschaften/Vereinen einen Datenabgleich vor-
nimmt. 
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